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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 31.01.2011 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 15.02.2011 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 02.03.2011 öffentlich Entscheidung 
    

 
 
Beschlussvorschlag 
 
01 
Dem Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 Abs. 2 BauGB vom 
04.10.2010 für das Vorhaben „Barrierefreies Hotel am Domplatz Erfurt“ wird gemäß § 12 
Abs. 2 Satz 1 BauGB nach pflichtgemäßem Ermessen zugestimmt. Das 
Bebauungsplanverfahren soll eingeleitet werden. 
 
02 
Für den Bereich An den Graden in der Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 134, soll gemäß 
 § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1  BauGB der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan ALT617 „An den Graden“ aufgestellt werden.  
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt: 
im Norden: durch die südliche Fahrbahnkante der Domstraße, 
im Osten: durch die Westgrenze des Straßenflurstücks An den Graden, 
im Süden: durch die Nordgrenze des Flurstücks des Bergstroms, 
im Westen: durch die westliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 84/2 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen die Erhaltungs- und Sanierungsziele der Sanierungssatzung 
SA EFM101 „Altstadt“ gebietsbezogen konkretisiert und die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine geordnete Blockrandbebauung geschaffen werden. Folgende 
Planungsziele werden dabei angestrebt: 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Errichtung einer  Bebauung entlang der Domstraße und der Straße 

An den Geraden  
- Definition der straßenbegleitenden Baufluchten parallel der öffentlichen Straßen in Form von Baulinien an der Domstraße und 

An den Graden und einer Baugrenze zum Bergstrom 

 

04 Amt für Stadtentwicklung und 
Stadtplanung 

 

 
   Der Oberbürgermeister
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- Definition der Bauflucht im Bauwich zum westlich angrenzenden Gründstück 

- Entwicklung einer kammartigen Bebauungsstruktur.  

- Nach Süden ist zum Bergstrom im westlichen Bereich die südliche Kante der Turnhalle auf dem Nachbargrundstück 

aufzunehmen. Der östliche Flügel entlang der Straße An den Graden soll an den Bergstrom angrenzend den Quartiersrand 

definieren. 

- Entsprechend den Standortbesonderheiten sollte die Bebauung kleinteilig gegliedert sein und sich an der umgebenden 

Bebauung orientieren 

- Einordnung von Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss bis maximal je 200 qm Verkaufsraumfläche entlang der Domstraße 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Einordnung von dem Standort angemessenen Nutzungen 
- Definition der Höhen der baulichen Anlagen im Kontext mit der Umgebungsbebauung 
- Sicherung notwendiger Flächen für den ruhenden Verkehr in einer Tiefgarage und einer qualitätvollen Begrünung des 

Quartiersinnenbereiches 
- Unabhängig von einer TG, die sämtliche Stellplätze der Bebauung aufnehmen muss, ist ein entsprechender Freiflächenanteil 

zu fordern - Mindestüberdeckung TG mit Chance auf qualitätvolle, intensive Begrünung. Der Überbauungsgrad sollte die 
Mischgebietswerte nicht überschreiten. 

- Berücksichtigung der Lage im Denkmalensemble "Altstadt" 
- Sicherung der gestalterischen Qualität einer Neubebauung durch ein Gutachterverfahren 
 

03  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
04 
Der Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt bekannt zu machen. 
 
05 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit dem Antragsteller (Vorhabenträger) den 
erforderlichen Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zur Vorbereitung und 
Durchführung dieses Bebauungsplanverfahrens abzuschließen. 
 
06 

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ALT617 „An den Graden“  in der 
Fassung der Bauvoranfrage vom 01.07.2010 und die Begründung in Form der 
Vorhabensbeschreibung werden gebilligt. 
 
07 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist durch 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ALT617 
"An den Graden" und dessen Begründung durchzuführen.  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt wird, sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu beteiligen. 
 
08 
Zeitpunkt, Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind ortsüblich im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt bekannt zu machen. 
 
09 

Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
anzupassen. 
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10 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zur Sicherung der gestalterischen Qualität einer 
Neubebauung mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag mit mindestens 
folgendem Inhalt abzuschließen: 
- der Vorhabenträger ist zur Durchführung eines Gutachterverfahrens bis zur Leistungsphase 2 zu verpflichten. 
- Der Siegerentwurf ist durch eine qualifizierte Jury zu ermitteln.  
- Zur Umsetzung des Siegerentwurfs muss die Beauftragung des Planverfassers bis zur Leistungsphase 8 entsprechend HOAI 

erfolgen.  
- Im Rahmen des Gutachterverfahrens sind mindestens 5 Architekturbüros vom Vorhabenträger zu beauftragen, von denen die 

Stadt Erfurt die Hälfte jedoch mindestens drei Architekturbüros benennt. 

 
 
 
 

31.01.2011 i.V.  T. Thierbach  

 
 
 
 

Datum, Unterschrift   
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein x Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein x Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe 
Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung 
(in VbE)

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten EUR

   ↓ 
 

 2010 2011 2012 2013 

 in EUR in EUR in EUR in EUR 
Verwaltungshaushalt Einnahmen  

Verwaltungshaushalt Ausgaben  

Vermögenshaushalt Einnahmen  

Vermögenshaushalt Ausgaben    
     

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung  

 x Ja  Nein   

 

 
 
Anlagenverzeichnis 
Anlage 1 - Übersichtsskizze 
Anlage 2 - Antrag (nicht öffentlich)     ) Anlagen 2 -3 liegen in den Fraktionen und im Bereich OB  
Anlage 3 - Vorentwurf                                 ) zur Einsichtnahme aus  
 
 
 
 
Sachverhalt 
Der Vorhabensträger beabsichtigt, ein barrierefreies 4-Sterne-Hotel am Domplatz in Erfurt, 
ergänzt mit besonderen Wohnformen, die alten- und behindertengerecht bis hin zu 
Pflegebereichen ausgestaltet sind, zu errichten. Dazu ist es notwendig, die neuen Baufluchten 
entlang der Domstraße und der Straße An den Graden und zum Bergstrom zu definieren. 
 
Gemeinden haben Bebauungspläne entsprechend § 1 Abs. 3 BauGB aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,57 ha.  
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt als gemischte Baufläche dargestellt 
und befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Altstadt sowie innerhalb der 
Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen für die Altstadt. Der Bebauungsplan steht grundsätzlich 
in Übereinstimmung mit den gemeindlichen Entwicklungszielen.  
 
In Anbetracht der fehlenden planungsrechtlichen Grundlage zur Steuerung baulicher 
Veränderungen im Sinne der Sanierungs- und Erhaltungsziele für die Altstadt ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes zwingend erforderlich. Ohne die Fortschreibung und 
Konkretisierung der Sanierungsziele durch den Bebauungsplan entfallen die 
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sanierungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten gemäß §§ 144 und 145 BauGB. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll deshalb ein verbindliches Regelwerk geschaffen werden, in 
welchem die städtebaulichen Entwicklungsziele gebietsbezogen konkretisiert und die 
planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung neu 
definiert werden. 
 
 
Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Fortentwicklung der städtebaulichen Prägung und 
Gestalt, sprich Fortentwicklung der prägenden Baustrukturen sowie die Vermeidung 
nachbarschaftlicher Nutzungskonflikte und die Sicherung der Grünraumqualität entlang des 
Nordufers des Bergstroms gelegt werden.  
 
Der Bebauungsplan dient als rechtswirksames Handlungsinstrument zur Steuerung der 
baulichen Entwicklung und Veränderung in diesem Bereich. 
 
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Herstellung der räumlichen Fassung entlang der 
Domstraße und der Straße An den Graden. Er stellt damit eine Maßnahme der Innenentwicklung 
dar und wird deshalb im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Eine 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs.1 Nr. 2 BauGB ist nicht erforderlich, da die Größe 
der zulässigen Grundflächen die Obergrenze von 20.000 m² nicht überschreiten wird.  
 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen 
werden. 
 
Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der bedeutendsten 
Wahrzeichen der Landeshauptstadt Erfurt. Dieser Premiumstandort rechtfertigt und erfordert 
ein qualitätssicherndes Gutachterverfahren. Dazu ist durch eine qualifizierte Jury aus 
mindestens 5 konkurrierenden Beiträgen ein Siegerentwurf zu küren, dessen Autor vom 
Vorhabenträger mit  der weiteren Planung beauftragt wird. 
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Grundstücke im Denkmalensemble "Altstadt" 
enthalten sind. Auch der denkmalpflegerische Umgebungsschutz bedingt eine solche 
Vorgehensweise. 
 
 
Nachhaltigkeitscontrolling  und  Demographisches Controlling   
 
Gegenstand der Vorlage ist ein Bebauungsplanverfahren nach dem BauGB. Im Rahmen des 
gesetzlich normierten Bebauungsplanverfahrens sind sowohl die umweltrelevanten Belange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB als auch die Belange der Bevölkerungsentwicklung nach § 1 Abs. 6 
Nr. 2 BauGB zu ermitteln, zu wichten und abzuwägen. Das Nachhaltigkeitscontrolling und 
demographische Controlling ist somit integraler Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens und 
erfolgt nicht gesondert.  
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IBP
GmbH & Co. KG

Persönlich haftender Gesellschafter:
lmo Bau GmbH - Sitz: Ilmenau
Geschäftsflihrer: Uwe Ullrich
Imo-Bau Projekt GmbH & Co. KG
HRA 501095 Amtsgericht Jena
Steuer-Nr.: 154/156/19801
Finanzamt Ilmenau

Ihre Zeichen Tag

04.10.2010

Barrierefreies Hotel am Domplatz Erfurt
Vorhabensbezogener Bebauungsplan

Sehr geehrte Frau Reuther,

beigefügt erhalten Sie den Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach

$ 12 BauGB mit einer Beschreibung des Vorhabens. Zum Vorhabens- und Erschließungs-

plan wird Bezug genommen auf die Pläne, Darstellungen und Anlagen zur Bauvoranfrage

vom 02.07 .2010 (Az. : A 0099/201 0-1 ).

Zur Eigentümerstellung ist die Erklärung UR-Nr. 176612910 Dr. Renner angefügt. Die

Angabe im Formblatt unter der Rubrik'Eigentümer' bezieht sich auf den dezeitigen

Grundbuchstand.

Mit freundlichen Grüßen

,.ufutgez. Ullrich
lmo-Bau Projekt GmbH & Co. KG

Anschrift Kontakt Bankverbindung
Imo-Bau Projekt GmbH & Co. KG TeL: A3677 I 84 56 0 Deutsche Kreditbank AG Erturt
Friedrich-Ebert-Straße 25 Fax: 03677 / 84 5620 BLZ 120 300 00
98693 llmenau Funk: 0176 I l8 45 60 l2 Kto.Nr,l00 I 19 14 83

E Mail: Imo-BauProjekt@gmx.de
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